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LIEBE LESER

langsam gewöhnen wir uns daran, mit der Werbung zu leben. Wir anerkennen sie als
einen Teil der für unser pragmatisches Handeln notwendigen Information, besonders

seit wir gelernt haben, sie zu werten. Werbung, das ist jedem bekannt, ist nicht
objektive, sondern bewusst zielgerichtete Information. Ihr Zweck besteht darin, ein
möglichst breites Publikum für eine bestimmte Sache zu gewinnen. Die dazu zur
Verfügung stehenden Mittel sind vielfältig und reichen von der plumpen Anpreisung
bis zur Manipulation des Unterbewussten. Das alles bleibt erträglich, so lange es als
Werbung deklariert wird. Unstatthaft aber ist, wenn Werbung bewusst nicht mehr
als solche, sondern als sachliche oder kritische Information angeboten wird und in
den dafür vorgesehenen Sendegefässen der elektronischen Massenmedien oder
den Spalten der gedruckten Presse Einlass findet. Leider häufen sich in letzter Zeit
die Fälle dieser perfidesten Form derSchleichwerbung.
Fall 1 : Das Deutschschweizer Fernsehen berichtet am Ende einer Spätausgabe der
Tagesschau ausführlich über die Qualitäten eines neuen Opel Kadett. Der Beitrag,
von der General Motors gedreht, trägt alle Insignien eines Werbespots. Die Wagenmarke

wird mehrmals genannt. Dass es sich dabei um einen klaren Verstoss gegen
die Konzessionsbestimmungen handelt, gibt der verantwortliche Tagesschau-
Redaktor später am Radio mehr oder weniger zu, verteidigt sich aber damit, dass es
sich dabei um ein sogenanntes «sujet de rigueur», also um einen von «oben herab»
diktierten Beitrag gehandelt habe. Wer aber ist «oben»? Die Generaldirektion SRG
für einmal jedenfalls nicht. Sie hat eine Untersuchung in die Wege geleitet, da der
Opel-Spot ganz klar gegen die Public-Relations-Richtlinien der SRG Verstössen
hat.
Fall 2: In der neuen Samstagmittag-Unterhaltungssendung «Oder?» von Radio
DRS wird über das Eingehen der Zürcher AZ berichtet. Hans Gmür ruft zu Selbsthil-
femassnahmen auf und empfiehlt, die Zeitung zu abonnieren. Wenn immer auch
Gmürs Beitrag in der guten Absicht entstanden ist, etwas zur Erhaltung der Vielfalt in
der schweizerischen Presse beizusteuern, so stellt er in dieser Form doch eine krasse
Verletzung dergeltenden Bestimmungen dar.
Fall 3: Kinobesitzer werben gerne mit Kritikerstimmen. Im Zürcher «Tagblatt» und
im «Tagesanzeiger» erscheint ein Inserat zu «La grande bouffe», in dem u.a. zu
lesen ist: « Der,Bund' meint:...» Der nun folgende Text stammt aber mitnichten aus
dem redaktionellen Teil der Berner Zeitung, sondern ist einer bezahlten Public-
Relations-Seiteder Berner Kinobesitzer entnommen. Dem Leseraber wird in unredlicher

Weise suggeriert, es handle sich um eine Kritikerstimme.
Wo Werbung und information vermischt werden, wird der Bürger, der für seine
Alltagsentscheidungen heute auf die Zuverlässigkeit der Medieninformation
angewiesen ist, zum Freiwild der Geschäftemacher. Man wird aus diesem Grunde nicht
darum herum kommen, die heute schon bestehenden Richtlinien, die eine Trennung
von Werbung und Information vorsehen, rigoros zu verschärfen.

Mit freundlichen Grüssen
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